
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 16/1113  
16. Wahlperiode 06-12-13 

Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Reform kommunaler Verwaltungsstruktu-
ren (Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

Drucksache 16/1003 

 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur 
Reform kommunaler Verwaltungsstrukturen (Zweites Verwaltungsstrukturreformge-
setz) durch Plenarbeschluss vom 11. Oktober 2006 an den Innen- und Rechtsaus-
schuss überwiesen. 

Der Ausschuss hat eine ganztätige mündliche Anhörung zu dem vorliegenden Ge-
setzentwurf in Verbindung mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Ers-
tes Verwaltungsmodernisierungsgesetz, Drucksache 16/1006, durchgeführt. Er hat 
seine Beratungen in seiner Sitzung am 13. Dezember 2006 abgeschlossen. 

Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und SPD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfiehlt er dem Landtag die Annah-
me des Gesetzentwurfs in der Fassung der rechten Spalte der nachstehenden Ge-
genüberstellung. Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf sind durch Fettdruck 
kenntlich gemacht. 

 

Werner Kalinka 
Vorsitzender 
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Zweites Gesetz zur Reform 
kommunaler Verwaltungsstrukturen 

(Zweites Verwaltungsstrukturreformgesetz) 
 

 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Änderung der Gemeindeord-

nung 

Artikel 1 
Änderung der Gemeindeord-

nung 

Die Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom …. , wird wie folgt geän-
dert: 

 Die Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 28. März 2006 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 28), wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

 1.  unverändert 

„Vor der Entscheidung nach § 28 Satz 1 
Nr. 7 über die Annahme neuer und die 
Änderung von Wappen und Flaggen hat 
die Gemeinde hinsichtlich der Gestaltung 
das Benehmen mit dem Landesarchiv 
Schleswig-Holstein herzustellen.“ 

 

2. § 16 b Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 2.  unverändert 

„Zur Erörterung wichtiger Angelegenhei-
ten der Gemeinde kann eine Versamm-
lung von Einwohnerinnen und Einwohnern 
einberufen werden.“ 

 

3. § 16 g Abs. 2 Nr. 7 erhält folgende Fas-
sung: 

 3.  unverändert 

„7. die Rechtsverhältnisse der Gemeinde-
vertreterinnen und -vertreter, der 
kommunalen Wahlbeamtinnen und -
beamten und der Beschäftigten der 
Gemeinde,“ 

 

4. § 28 Satz 1 wird wie folgt geändert:  4.  unverändert 

a) Nummer 4 erhält folgende Fassung:  

„4. den abschließenden Beschluss 
der Verfahren zur Aufstellung, Än-
derung, Ergänzung und Aufhe-
bung von Bauleitplänen und Orts-
entwicklungsplänen einschließlich 
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städtebaulicher Rahmenplanungen 
nach § 140 Nr. 4 des Baugesetz-
buches,“ 

b) Nummer 12 erhält folgende Fassung:  

„12.  die allgemeinen Grundsätze für 
die Ernennung, Einstellung und 
Entlassung, für die Dienstbezü-
ge und Arbeitsentgelte sowie die 
Versorgung von Beschäftigten 
der Gemeinde, soweit nicht ihre 
Stellung und ihre Ansprüche 
durch das allgemeine Beamten- 
und Tarifrecht geregelt sind,“ 

 

5. § 29 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 5.  unverändert 

„Verträge der Gemeinde mit  

1. Gemeindevertreterinnen oder -vertre-
tern, Mitgliedern und stellvertretenden 
Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 
Abs. 3 sowie der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister oder 

 

2. juristischen Personen, an denen Ge-
meindevertreterinnen oder -vertreter, 
Mitglieder oder stellvertretende Mit-
glieder der Ausschüsse nach § 46 
Abs. 3 oder die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister beteiligt sind, sind 
nur rechtsverbindlich, wenn die Ge-
meindevertretung zustimmt.“ 

 

6. § 31 a wird wie folgt geändert  6.  unverändert 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Ein Mitglied einer Gemeindever-
tretung darf nicht tätig sein als 

 

1. Beschäftigte oder Beschäftigter 
der Gemeinde, des die Gemeinde 
verwaltenden Amtes oder der nach 
§ 19 a des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit oder 
nach § 1 Abs. 3 Satz 2 der Amt-
sordnung geschäftsführenden 
Körperschaft auf der Funktions-
ebene des gehobenen oder des 
höheren Dienstes, 

 

2. Beschäftigte oder Beschäftigter 
des Kreises, dem die Gemeinde 
angehört, bei der Wahrnehmung 
von Aufgaben der Kommunalauf-
sicht oder der Gemeindeprüfung, 
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3. Beschäftigte oder Beschäftigter 
des Landes bei der Wahrnehmung 
von Aufgaben der Kommunalauf-
sicht oder des Landesrechnungs-
hofs oder 

 

4. leitende Beschäftigte oder leiten-
der Beschäftigter eines privatrecht-
lichen Unternehmens, an dem die 
Gemeinde oder das die Gemeinde 
verwaltende Amt mit mehr als 
50 % beteiligt ist; leitende Be-
schäftigte oder leitender Beschäf-
tigter ist, wer allein oder mit ande-
ren ständig berechtigt ist, das Un-
ternehmen in seiner Gesamtheit 
zu vertreten.“ 

 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Absatz 1 findet keine Anwendung 
für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeam-
te.“ 

 

7. § 33 wird wie folgt geändert:  7.  unverändert 

a) In Absatz 4 werden die Worte „und in 
Städten mit ehrenamtlicher Bürger-
meisterin oder ehrenamtlichem Bür-
germeister“ gestrichen. 

 

b) Absatz 6 wird gestrichen  

c) Die Absätze 7 und 8 werden Absätze 
6 und 7. 

 

8. § 40 a wird wie folgt geändert:  8.  unverändert 

a) In Absatz 2 wird folgende Nummer 2 
eingefügt: 

 

„2. die Gemeindedezernentin oder der 
Gemeindedezernent aus dem 
Amt,“ 

 

Die bisherigen Nummern 2 und 3 
werden Nummern 3 und 4. 

 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort 
„Stadtrat“ die Worte „oder die Ge-
meindedezernentin oder den Gemein-
dedezernenten“ eingefügt. 

 

c) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert: 

 

aa) Nach dem Wort „Bürgermeister“ 
wird das Wort „oder“ durch ein 
Komma ersetzt. 

 

bb) Nach dem Wort „Stadtrat“ werden  
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die Worte „oder die Gemeindede-
zernentin oder der Gemeindede-
zernent“ eingefügt. 

9. In § 48 Abs. 1 Satz 3 wird folgende Anga-
be angefügt: 

 9. § 48 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„; sie sollen mindestens 8.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner betreuen“. 

„(1) Amtsangehörige Gemeinden, die 
nicht die Geschäfte des Amtes führen, 
oder amtsfreie Gemeinden, deren Ver-
waltungsgeschäfte von einer anderen 
Gemeinde oder von einem Amt geführt 
werden, werden ehrenamtlich verwaltet. 
Die oder der Vorsitzende der Gemein-
devertretung ist für die Dauer der 
Wahlzeit ehrenamtliche Bürgermeiste-
rin oder ehrenamtlicher Bürgermeister. 
Alle übrigen Gemeinden werden haupt-
amtlich verwaltet; sie sollen mindes-
tens 8.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner betreuen. Das Innenministeri-
um kann Ausnahmen von der Verpflich-
tung zur ehrenamtlichen oder haupt-
amtlichen Verwaltung zulassen.“ 

10. § 50 Abs. 4 erhält folgende Fassung:  10.  unverändert 

„(4) Sofern die Gemeinde Beschäftigte 
hat, ist die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister deren Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzter. Die Gemeindevertre-
tung beschließt über die Einstellung der 
Beschäftigten; sie kann die Entscheidung 
übertragen. Die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister kann Beschäftigte mit der 
Wahrnehmung bestimmter Angelegenhei-
ten beauftragen.“ 

 

11. § 55 wird wie folgt geändert:  11.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 3 werden die Worte „Be-
amtinnen und Beamten sowie der 
Angestellten, Arbeiterinnen und 
Arbeiter“ durch das Wort „Beschäf-
tigten“ ersetzt. 

 

bb) Satz 4 wird wie folgt geändert:  

aaa)  In Nummer 3 werden die 
Worte „Beamtinnen, Beam-
ten und Angestellten“ durch 
das Wort „Beschäftigten“ er-
setzt. 

 

bbb)  In Nummer 4 werden die 
Worte „Beamtinnen und Be-
amten, Angestellten sowie 
Arbeiterinnen und Arbeiter“ 
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durch das Wort „Beschäftig-
ten“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „ Beam-
tinnen oder Beamten oder Angestell-
ten“ durch das Wort „Beschäftigten“ 
ersetzt. 

 

12. In § 57 a wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 12.  unverändert 

„(3) Das Innenministerium kann eine Ge-
meinde auf Antrag von der Verpflichtung 
zur Durchführung der Wahl frei stellen, 
wenn die Funktion der hauptamtlichen 
Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen 
Bürgermeisters voraussichtlich entfallen 
wird.“ 

 

13. § 59 Abs. 4 wird gestrichen. Der bisherige 
Absatz 5 wird Absatz 4. 

 13.  unverändert 

14. § 65 wird wie folgt geändert:  14.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 3 werden die Worte „Be-
amtinnen und Beamten sowie der 
Angestellten, Arbeiterinnen und 
Arbeiter“ durch das Wort „Beschäf-
tigten“ ersetzt. 

 

bb) Satz 4 wird wie folgt geändert:  

aaa)  In Nummer 3 werden die 
Worte „Beamtinnen, Beam-
ten und Angestellten“ durch 
das Wort „Beschäftigten“ er-
setzt. 

 

bbb)  In Nummer 4 werden die 
Worte „Beamtinnen und Be-
amten, Angestellten sowie 
Arbeiterinnen und Arbeiter 
der Gemeinde“ durch die 
Worte „Beschäftigten der 
Stadt“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 3 werden die Worte „Be-
amtinnen und Beamte und Ange-
stellte“ durch das Wort „Beschäf-
tigte“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 4 werden die Worte „ Be-
amtinnen und Beamten und Ange-
stellten“ durch das Wort „Beschäf-
tigten“ ersetzt. 
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15. § 75 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

 15.  unverändert 

„Dabei ist den Erfordernissen des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts und 
dem Erfordernis der Einhaltung der Haus-
haltsdisziplin im Rahmen der Europäi-
schen Wirtschafts- und Währungsunion 
nach § 51 a des Haushaltsgrundsätzege-
setzes Rechnung zu tragen.“ 

 

16. § 81 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  16.  unverändert 

a) In Satz 1 werden die Worte „mit Ge-
nehmigung der Kommunalaufsichts-
behörde“ gestrichen. 

 

b) Satz 2 wird gestrichen.  

17. § 86 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 17.  unverändert 

„Bei Rechtsgeschäften nach den Absät-
zen 2 und 3 hat die Gemeinde sich vorzu-
behalten, dass sie oder ihre Beauftragten 
jederzeit prüfen können, ob im Fall der 
Übernahme einer Gewährleistung eine In-
anspruchnahme der Gemeinde in Be-
tracht kommen kann oder die Vorausset-
zungen für eine solche vorliegen oder 
vorgelegen haben.“ 

 

18. § 88 wird gestrichen.  18.  unverändert 

19. In § 91 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte 
„Beamtinnen und Beamten und Angestell-
ten“ durch das Wort „Beschäftigten“ er-
setzt. 

 19.  unverändert 

20. § 94 Abs. 5 Satz 2 wird gestrichen.  20.  unverändert 

21. § 100 wird gestrichen.  21.  unverändert 

Artikel 2 
Änderung der Kreisordnung 

Artikel 2 
Änderung der Kreisordnung 

Die Kreisordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 94), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom … , wird wie folgt geän-
dert: 

 Die Kreisordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 94), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 1. Februar 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 66), wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

   unverändert 

„Vor der Entscheidung nach § 23 Satz 1 
Nr. 6 über die Annahme neuer und die 
Änderung von Wappen und Flaggen hat 
der Kreis hinsichtlich der Gestaltung das 
Benehmen mit dem Landesarchiv 
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Schleswig-Holstein herzustellen.“ 

2. § 16 f Abs. 2 Nr. 6 erhält folgende Fas-
sung: 

   unverändert 

„6. die Rechtsverhältnisse der Kreistags-
abgeordneten, der kommunalen Wahlbe-
amtinnen und -beamten und der Beschäf-
tigten des Kreises,“ 

 

3. § 23 Satz 1 Nr. 11 erhält folgende Fas-
sung: 

   unverändert 

„11. die allgemeinen Grundsätze für die 
Ernennung, Einstellung und Entlassung, 
für die Dienstbezüge und Arbeitsentgelte 
sowie die Versorgung von Beschäftigten 
des Kreises, soweit nicht ihre Stellung und 
ihre Ansprüche durch das allgemeine Be-
amten- und Tarifrecht geregelt sind,“ 

 

4. § 24 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

   unverändert 

„Verträge des Kreises mit  

1. Kreistagsabgeordneten, Mitgliedern 
und stellvertretenden Mitgliedern der 
Ausschüsse nach § 41 Abs. 3 sowie 
der Landrätin oder dem Landrat oder 

 

2. juristischen Personen, an denen 
Kreistagsabgeordnete, Mitglieder oder 
stellvertretende Mitglieder der Aus-
schüsse nach § 41 Abs. 3 oder die 
Landrätin oder der Landrat beteiligt 
sind, 

 

sind nur rechtsverbindlich, wenn der 
Kreistag zustimmt.“ 

 

5. § 26 a wird wie folgt geändert:    unverändert 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Ein Mitglied des Kreistages darf 
nicht tätig sein als 

 

1. Beschäftigte oder Beschäftigter 
des Kreises auf der Funktionsebe-
ne des gehobenen oder des höhe-
ren Dienstes, 

 

2. Beschäftigte oder Beschäftigter 
des Landes bei der Wahrnehmung 
von Aufgaben der Kommunalauf-
sicht oder des Landesrechnungs-
hofs, 

 

3. leitende Beschäftigte oder leiten-
der Beschäftigter eines privatrecht-
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lichen Unternehmens, an dem der 
Kreis mit mehr als 50 % beteiligt 
ist; leitende Beschäftigte oder lei-
tender Beschäftigter ist, wer allein 
oder mit anderen ständig berech-
tigt ist, das Unternehmen in seiner 
Gesamtheit zu vertreten, 

4. hauptamtliche Bürgermeisterin o-
der hauptamtlicher Bürgermeister 
einer kreisangehörigen Gemeinde 
oder 

 

5. Amtsdirektorin oder Amtsdirektor 
eines kreisangehörigen Amtes.“ 

 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Absatz 1 findet keine Anwendung 
für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeam-
te.“ 

 

6. § 28 wird wie folgt geändert:    unverändert 

a) Absatz 5 wird gestrichen.  

b) Die Absätze 6 und 7 werden Absätze 
5 und 6. 

 

7. § 51 wird wie folgt geändert:    unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 3 werden die Worte „Be-
amtinnen und Beamten sowie der 
Angestellten, Arbeiterinnen und 
Arbeiter“ durch das Wort „Beschäf-
tigten“ ersetzt. 

 

bb) Satz 4 wird wie folgt geändert:  

aaa)  In Nummer 3 werden die 
Worte „Beamtinnen, Beam-
ten und Angestellten“ durch 
das Wort „Beschäftigten“ er-
setzt. 

 

bbb)  In Nummer 4 werden die 
Worte „Beamtinnen und Be-
amten, Angestellten sowie 
Arbeiterinnen und Arbeiter“ 
durch das Wort „Beschäftig-
ten“ ersetzt. 

 

Artikel 3 
Änderung der Amtsordnung 

Artikel 3 
Änderung der Amtsordnung 

Die Amtsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 112), zuletzt geändert 

 Die Amtsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 112), zuletzt geändert 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 16. Wahlperiode Drucksache 16/1113 

 

 - 11 - 

durch Gesetz vom …, wird wie folgt geändert: durch Gesetz vom 28. März 2006 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 128), wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Angabe 
„Organisation der Ämter 9 – 15 e“ durch 
die Angabe „Organisation der Ämter 9 – 
15 d“ und die Angabe „Hauptamtlich ver-
waltete Ämter 15 a – 15 e“ durch die An-
gabe „Hauptamtlich verwaltete Ämter 15 a 
– 15 d“ ersetzt. 

 1.  unverändert 

2. § 1 wird wie folgt geändert:  2.  unverändert 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
„kreisangehöriger“ durch das Wort 
„von“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 3 Satz 2 und 3 wird jeweils 
das Wort „Dienstkräfte“ durch das 
Wort „Beschäftigte“ ersetzt. 

 

c) Absatz 4 Satz 3 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„Vor der Entscheidung über die An-
nahme neuer und die Änderung von 
Wappen und Flaggen hat das Amt 
hinsichtlich der Gestaltung das Be-
nehmen mit dem Landesarchiv 
Schleswig-Holstein herzustellen.“ 

 

3. In § 3 Abs. 3 Satz 4 werden die Worte 
„Zahl der stimmberechtigten Mitglieder“ 
durch das Wort „Stimmenzahl“ ersetzt. 

   (entfällt) 

4. In § 7 wird das Wort „Dienstkräfte“ durch 
das Wort „Beschäftigten“ ersetzt. 

 3.  unverändert 

5. § 9 erhält folgende Fassung:  4. § 9 erhält folgende Fassung: 

„§ 9 
Zusammensetzung des Amts-

ausschusses 

„§ 9 
Zusammensetzung des Amts-

ausschusses 

(1) Der Amtsausschuss besteht aus den 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
der amtsangehörigen Gemeinden. Ge-
meinden über 1.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner entsenden ein weiteres Mit-
glied, Gemeinden über 3.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner entsenden zwei 
weitere Mitglieder in den Amtsausschuss. 

(1) Der Amtsausschuss besteht aus den 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 
der amtsangehörigen Gemeinden. Ge-
meinden über 1.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner entsenden weitere Mit-
glieder in den Amtsausschuss. Ihre 
Zahl beträgt 

 in Gemeinden über 1.000 bis 2.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 1, 

 in Gemeinden über 2.000 bis 3.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 2, 
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 in Gemeinden über 3.000 bis 4.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 3, 

 in Gemeinden über 4.000 bis 5.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 4, 

 in Gemeinden über 5.000 bis 6.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 5, 

 in Gemeinden über 6.000 bis 7.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 6, 

 in Gemeinden über 7.000 bis 8.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 7. 

 Gemeinden über 8.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner bis 10.000, 12.000, 
14.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
entsenden zusätzlich 1, 2, 3 weitere 
Mitglieder. Für die Anzahl der weiteren 
Mitglieder ist die Einwohnerzahl maß-
gebend, die der letzten allgemeinen 
Wahl zu den Gemeindevertretungen 
zugrunde gelegen hat. Bei Gebietsän-
derungen gilt § 133 Abs. 2 der Gemein-
deordnung entsprechend. 

(2) Der Amtsausschuss muss mindestens 
aus sechs Mitgliedern bestehen. Wird die-
se Zahl nicht erreicht, entsendet jede 
Gemeinde ein weiteres Mitglied. Hat der 
Amtsausschuss weniger als 12 Mitglieder, 
kann die Hauptsatzung die Entsendung 
weiterer Mitglieder vorsehen. 

 (entfällt) 

(3) Die Gemeinden haben je angefangene 
100 Einwohnerinnen und Einwohner eine 
Stimme im Amtsausschuss. Die Stimmen 
einer Gemeinde werden zu gleichen Tei-
len auf deren Mitglieder im Amtsaus-
schuss aufgeteilt; rechnerisch verbleiben-
de Stimmrechte werden von der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister wahr-
genommen. Gemeindefreie Gebiete ha-
ben eine beratende Stimme im Amtsaus-
schuss. 

 (entfällt) 

(4) Die Gemeindevertretungen wählen die 
weiteren Mitglieder des Amtsausschusses 
aus ihrer Mitte. Jede Fraktion kann ver-
langen, dass das von der Gemeinde zu 
entsendende weitere Mitglied oder die zu 
entsendenden weiteren Mitglieder auf 
Vorschlag der nach Satz 3 vorschlagsbe-
rechtigten Fraktion oder Fraktionen ge-
wählt wird oder werden. In diesem Fall 
steht der Fraktion oder den Fraktionen 
das Vorschlagsrecht in der Reihenfolge 
der Höchstzahlen zu, die sich aus der Tei-
lung der Sitzzahlen der Fraktionen durch 

(2) Die Gemeindevertretungen wählen die 
weiteren Mitglieder des Amtsausschusses 
aus ihrer Mitte. Jede Fraktion kann ver-
langen, dass das von der Gemeinde zu 
entsendende weitere Mitglied oder die zu 
entsendenden weiteren Mitglieder auf Vor-
schlag der nach Satz 3 vorschlagsberech-
tigten Fraktion oder Fraktionen gewählt 
wird oder werden. In diesem Fall steht der 
Fraktion oder den Fraktionen das Vor-
schlagsrecht in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen zu, die sich aus der Teilung 
der Sitzzahlen der Fraktionen nach 1, 2, 3 
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1, 2, 3 usw. ergeben. Für die Wahl gilt 
§ 39 Abs. 1 der Gemeindeordnung ent-
sprechend. Die ehrenamtliche Bürger-
meisterin oder der ehrenamtliche Bürger-
meister wird auf den Wahlvorschlag der 
Fraktion angerechnet, der sie oder er im 
Zeitpunkt dieser Wahl angehört. 

usw. ergeben. Für die Wahl gilt § 39 
Abs. 1 der Gemeindeordnung entspre-
chend. Die ehrenamtliche Bürgermeisterin 
oder der ehrenamtliche Bürgermeister 
wird auf den Wahlvorschlag der Fraktion 
angerechnet, der sie oder er im Zeitpunkt 
dieser Wahl angehört. 

(5) Die Gemeindevertretungen wählen 
aus ihrer Mitte Stellvertretende für die eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Mitglie-
der des Amtsausschusses. Die Hauptsat-
zung des Amtes bestimmt die Anzahl der 
Stellvertretenden je Mitglied des Amt-
sausschusses. Hat eine Fraktion das Ver-
langen nach Absatz 4 Satz 2 gestellt, er-
folgt die Wahl der Stellvertretenden eines 
weiteren Mitglieds auf Vorschlag der Frak-
tion, die das weitere Mitglied vorgeschla-
gen hat; die Wahl der Stellvertretenden 
der ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters er-
folgt auf Vorschlag der Fraktion, der sie 
oder er im Zeitpunkt der Wahl der Stell-
vertretenden angehört. Für die Wahl gilt 
§ 39 Abs. 1 der Gemeindeordnung ent-
sprechend. Die Stellvertretenden vertreten 
das Mitglied im Fall der Verhinderung in 
der Reihenfolge, in der sie vorgeschlagen 
sind. § 33 Abs. 1 Satz 5 der Gemeinde-
ordnung gilt entsprechend. 

(3) Die Gemeindevertretungen wählen aus 
ihrer Mitte Stellvertretende für die ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Mitglieder 
des Amtsausschusses. Die Hauptsatzung 
des Amtes bestimmt die Anzahl der Stell-
vertretenden je Mitglied des Amtsaus-
schusses. Hat eine Fraktion das Verlan-
gen nach Absatz 2 Satz 2 gestellt, erfolgt 
die Wahl der Stellvertretenden eines wei-
teren Mitglieds auf Vorschlag der Fraktion, 
die das weitere Mitglied vorgeschlagen 
hat; die Wahl der Stellvertretenden der eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters erfolgt auf 
Vorschlag der Fraktion, der sie oder er im 
Zeitpunkt der Wahl der Stellvertretenden 
angehört. Für die Wahl gilt § 39 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung entsprechend. Die 
Stellvertretenden vertreten das Mitglied im 
Fall der Verhinderung in der Reihenfolge, 
in der sie vorgeschlagen sind. § 33 Abs. 1 
Satz 5 der Gemeindeordnung gilt entspre-
chend. 

(6) Die von den Gemeinden zu entsen-
denden weiteren Mitglieder müssen bin-
nen 60 Tagen nach dem Tag der Ge-
meindewahl gewählt werden. Der Amt-
sausschuss muss binnen weiterer 14 Ta-
ge zusammentreten; bis zum Zusammen-
tritt des neuen Amtsausschusses bleibt 
der alte Amtsausschuss tätig. 

(4) unverändert 

(7) Die Bürgermeisterin, die ihr Amt oder 
der Bürgermeister, der sein Amt oder das 
weitere Mitglied, das seinen Sitz in der 
Gemeindevertretung verliert, scheidet aus 
dem Amtsausschuss aus. 

(5) unverändert 

(8) Scheidet ein weiteres Mitglied aus 
dem Amtsausschuss aus, wird die Nach-
folgerin oder der Nachfolger nach Ab-
satz 4 gewählt; jede Fraktion kann verlan-
gen, dass alle Wahlstellen von weiteren 
Mitgliedern der Gemeinde neu besetzt 
werden. In diesem Fall verlieren die weite-
ren Mitglieder der Gemeinde zu Beginn 
der nächsten Sitzung der Gemeindever-
tretung ihre Wahlstellen. Satz 1 Halbsatz 
2 gilt nicht, wenn die Wahlstelle eines 
stellvertretenden Mitglieds des Amtsaus-

(6) Scheidet ein weiteres Mitglied aus dem 
Amtsausschuss aus, wird die Nachfolgerin 
oder der Nachfolger nach Absatz 2 ge-
wählt; jede Fraktion kann verlangen, dass 
alle Wahlstellen von weiteren Mitgliedern 
der Gemeinde neu besetzt werden. In die-
sem Fall verlieren die weiteren Mitglieder 
der Gemeinde zu Beginn der nächsten Sit-
zung der Gemeindevertretung ihre Wahl-
stellen. Satz 1 Halbsatz 2 gilt nicht, wenn 
die Wahlstelle eines stellvertretenden Mit-
glieds des Amtsausschusses frei wird. 
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schusses frei wird. Wer freiwillig aus-
scheidet, kann in den Amtsausschuss 
nicht wieder gewählt werden. 

Wer freiwillig ausscheidet, kann in den 
Amtsausschuss nicht wieder gewählt wer-
den.“ 

(9) Für die Anzahl der weiteren Mitglieder 
nach Absatz 1 und für die Zahl der einer 
Gemeinde nach Absatz 3 zustehenden 
Stimmen ist die Einwohnerzahl maßge-
bend, die der letzten allgemeinen Wahl zu 
den Gemeindevertretungen zugrunde ge-
legen hat. Bei Gebietsänderungen gilt 
§ 133 Abs. 2 der Gemeindeordnung ent-
sprechend.“ 

 (entfällt) 

6. § 10 wird wie folgt geändert:  5. In § 10 Abs. 3 wird das Wort „Dienst-
kräfte“ durch das Wort „Beschäftigten“ 
ersetzt. 

a) In Absatz 3 wird das Wort „Dienstkräf-
te“ durch das Wort „Beschäftigten“ er-
setzt. 

 

b) In Absatz 4 Satz 4 werden nach den 
Worten „zwei Dritteln“ die Worte „der 
Stimmenzahl“ eingefügt. 

  (entfällt) 

7. In § 11 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte 
„Anzahl der Mitglieder“ durch das Wort 
„Stimmenzahl“ ersetzt. 

   (entfällt) 

8. In § 12 Abs. 2 wird die Angabe „§ 15 Abs. 
3 Satz 1“ durch die Angabe § 15 Abs. 5 
Satz 1“ ersetzt. 

 6.  unverändert 

9. § 15 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  7.  unverändert 

„(2) Die leitende Verwaltungsbeamtin oder 
der leitende Verwaltungsbeamte des Am-
tes muss die Laufbahnbefähigung für den 
gehobenen allgemeinen Verwaltungs-
dienst oder den höheren allgemeinen 
Verwaltungsdienst besitzen.“ 

 

10. § 15 b wird wie folgt geändert:  8. § 15 b Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Die Amtsdirektorin oder der Amts-
direktor wird durch den Amtsaus-
schuss gewählt.“ 

„(1) Die Amtsdirektorin oder der Amtsdi-
rektor wird durch den Amtsausschuss ge-
wählt.“ 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte 
„Zahl der Mitglieder“ durch das Wort 
„Stimmenzahl“ ersetzt. 

  (entfällt) 

11. § 15 c wird gestrichen.  9.  unverändert 

12. Die §§ 15 d und 15 e werden §§ 15 c und 
15 d. 

 10.  unverändert 

13. § 16 erhält folgende Fassung:  11.  unverändert 
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„§ 16 
Beschäftigte der amtsangehöri-

gen Gemeinden 

 

Eine amtsangehörige Gemeinde, die die 
Geschäfte des Amtes führt (§ 1 Abs. 3), 
kann eigene Beschäftigte einstellen; § 15 
Abs. 2 gilt entsprechend. Wenn eine an-
dere amtsangehörige Gemeinde eigene 
Beschäftigte hat, ermäßigt sich die Auf-
wandsentschädigung der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters nach der Fest-
setzung der Kommunalaufsichtsbehörde 
bis auf die Hälfte.“ 

 

14. In § 22 Abs. 2 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

 12.  unverändert 

„Die Umlageverpflichteten können durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag eine von 
Satz 1 abweichende Erhebung der Amt-
sumlage vereinbaren.“  

 

15. § 22 a wird wie folgt geändert:  13.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 6 werden die Worte 
„der Zustimmung“ gestrichen und die 
Worte „Zahl der Mitglieder“ durch das 
Wort „Stimmenzahl“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 6 wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 

 

„Werden Ämter zu einem neuen Amt 
zusammengeschlossen, bleiben die 
Gleichstellungsbeauftragten dieser 
Ämter bis zur Bestellung der Gleich-
stellungsbeauftragten des neuen Am-
tes tätig.“ 

 

16. § 23 wird wie folgt geändert:  14.  unverändert 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Dienstkräf-
ten“ durch das Wort „Beschäftigten“ 
und in Absatz 3 das Wort „Dienstkräf-
te“ durch das Wort „Beschäftigte“ er-
setzt. 

 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:  

„(4) In den Fällen der Absätze 1 und 3 
kann die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister mit Zustimmung des 
Amtsausschusses die Rechte und 
Pflichten einer leitenden Verwaltungs-
beamtin oder eines leitenden Verwal-
tungsbeamten ganz oder teilweise auf 
eine Beschäftigte oder einen Beschäf-
tigten der Verwaltung übertragen, die 
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oder der über die erforderliche Eig-
nung, Befähigung und Sachkunde ver-
fügt.“ 

17. In § 24 a wird folgender Satz 2 angefügt:    (entfällt) 

„Soweit diese Vorschriften auf Mehrheiten 
in der Gemeindevertretung abstellen, tritt 
an die Stelle der Zahl der Mitglieder der 
Gemeindevertretung die Zahl der Stim-
men im Amtsausschuss.“ 

 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit 

Das Gesetz über kommunale Zusammenar-
beit in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 
122), zuletzt geändert durch Gesetz vom …, 
wird wie folgt geändert: 

 Das Gesetz über kommunale Zusammenar-
beit in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Febru-
ar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 66), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 6 wird die Angabe „§ 33 Abs. 5 
bis 7“ durch die Angabe „§ 33 Abs. 5 und 
6“. 

   unverändert 

2. § 13 Abs. 3 wird wie folgt geändert:   

a) In Satz 2 wird die Angabe „Angestellte 
sowie Arbeiterinnen und Arbeiter“ 
durch die Worte „sowie Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt. 

 

b) In Satz 3 werden die Worte „Beamtin-
nen und Beamten, Angestellten sowie 
Arbeiterinnen und Arbeiter“ durch das 
Wort „Beschäftigten“ ersetzt. 

 

3. In § 19 a Abs. 3 wird folgender Satz ange-
fügt: 

  

„In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
können von Satz 1 abweichende Rege-
lungen getroffen werden, sie bedürfen der 
Zustimmung der dort genannten Funkti-
onsträgerin oder des dort genannten 
Funktionsträgers.“ 

 

Artikel 5 
Änderung des Ersten Verwal-
tungsstrukturreformgesetzes 

Artikel 5 
Änderung des Ersten Verwal-
tungsstrukturreformgesetzes 

Das Erste Verwaltungsstrukturreformgesetz 
vom 28. März 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 28) 
wird wie folgt geändert: 

  unverändert 

Artikel 5 Satz 2 wird gestrichen.   
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Artikel 6 
Zusammenschluss von Verwal-

tungen durch Verordnung 

Artikel 6 
Zusammenschluss von Verwal-

tungen durch Verordnung 

1. Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Verordnung Verwaltungen, die nicht 
den in § 48 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 der 
Gemeindeordnung und § 2 Abs. 2 der 
Amtsordnung geregelten Mindestgrößen 
entsprechen, durch die Bildung oder Än-
derung von Ämtern mit anderen Verwal-
tungen zusammenzuführen. Hierbei sind 
die örtlichen Verhältnisse, im Besonderen 
die Wege-, Verkehrs, Schul- und Wirt-
schaftsverhältnisse sowie die kirchlichen, 
kulturellen und geschichtlichen Beziehun-
gen nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 
Soweit erforderlich, regelt die Verordnung 
den Namen und den Sitz des Amtes. Die 
Verordnung kann anordnen, dass ein Amt 
auf eigene Beschäftigte und Verwaltungs-
einrichtungen verzichtet und die Verwal-
tung einer größeren amtsangehörigen 
Gemeinde in Anspruch nimmt, wenn dies 
einer leistungsfähigen, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwaltung dient. Die be-
troffenen Gemeinden, Ämter und Kreise 
sind vorher zu hören. 

   unverändert 

2. Sofern die Bildung eines Amtes oder die 
Eingliederung einer Gemeinde in ein Amt 
unter Berücksichtigung der örtlichen Ver-
hältnisse nicht sachgerecht ist, kann die 
Verordnung auch die Bildung einer Ver-
waltungsgemeinschaft entsprechend 
§ 19 a des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit regeln. 

  

3. Die betroffenen Verwaltungen regeln die 
näheren Bedingungen des Zusammen-
schlusses durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag. Kommt der Vertrag bis zum Wirk-
samwerden des Zusammenschlusses 
nicht zustande, entscheidet die Kommu-
nalaufsichtsbehörde. § 16 Abs. 2 und 3 
der Gemeindeordnung gelten entspre-
chend. 

  

Artikel 7 
Übergangsbestimmungen 

Artikel 7 
Übergangsbestimmungen 

1. § 48 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 der Ge-
meindeordnung findet keine Anwendung 
für Gemeinden, die zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieses Gesetzes bereits ei-
nen verbindlichen Beschluss über eine 
Verwaltungszusammenlegung gefasst 

 1.  unverändert 
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haben, die den Anforderungen des § 48 
Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 der Gemeinde-
ordnung entspricht und die spätestens 
zum Tag der Kommunalwahl im Jahre 
2008 wirksam wird. 

2. Abweichend von § 57 Abs. 3 Nr. 2 der 
Gemeindeordnung und § 15 b Abs. 3 
Nr. 2 der Amtsordnung findet für 

 2. Abweichend von § 57 Abs. 3 Nr. 2 der 
Gemeindeordnung und § 15 b Abs. 3 Nr. 2 
der Amtsordnung findet für 

a) Bürgermeisterinnen oder Bürgermeis-
ter von Gemeinden, die in ein Amt 
eingegliedert werden, 

a)  unverändert 

b) Bürgermeisterinnen oder Bürgermeis-
ter von Gemeinden, die ihre Verwal-
tung nach § 19 a des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit auf ein 
Amt oder eine Gemeinde übertragen 
und  

b)  unverändert 

c) Amtsdirektorinnen oder Amtsdirekto-
ren von Ämtern, die ihre Verwaltung 
nach § 1 Abs. 3 Satz 2 der Amtsord-
nung auf ein Amt oder eine Gemeinde 
übertragen die dort genannte Höchst-
altersgrenze keine Anwendung, wenn 
sie oder er sich für das Amt des ver-
waltungsleitenden Organs der die 
Verwaltung aufnehmenden Körper-
schaft bewirbt. Dies gilt entsprechend 
für die in § 12 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 11 Abs. 2 Nr. 4 des Brand-
schutzgesetzes genannte Höchstal-
tersgrenze für Amtswehrführungen 
und deren Stellvertretungen, die sich 
für die Ämter einer Amtswehrführung 
oder einer Stellvertretung in neu ge-
bildeten Ämtern bewerben. 

c) Amtsdirektorinnen oder Amtsdirekto-
ren von Ämtern, die ihre Verwaltung 
nach § 1 Abs. 3 Satz 2 der Amtsord-
nung auf ein Amt oder eine Gemeinde 
übertragen die dort genannte Höchst-
altersgrenze keine Anwendung, wenn 
sie oder er sich für das Amt des ver-
waltungsleitenden Organs der die 
Verwaltung aufnehmenden Körper-
schaft bewirbt. Dies gilt entsprechend 
für die in § 12 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 11 Abs. 2 Nr. 4 des Brandschutzge-
setzes genannte Höchstaltersgrenze 
für Amtswehrführungen und deren 
Stellvertretungen, die sich für die Äm-
ter einer Amtswehrführung oder einer 
Stellvertretung in neu gebildeten Äm-
tern bewerben. Satz 1 gilt entspre-
chend für leitende Verwaltungsbe-
amtinnen und leitende Verwal-
tungsbeamte. 

3. Der bisherige Amtsausschuss bleibt bis 
zum Zusammentritt des aufgrund von Ar-
tikel 3 Nr. 5 neu zu wählenden Amtsaus-
schusses, längstens für die Dauer von 3 
Monaten nach In-Kraft-Treten dieses Ge-
setzes tätig. Die Amtsvorsteherin oder der 
Amtsvorsteher und die Stellvertretenden 
bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfol-
gerinnen oder Nachfolger im Amt. Der 
Amtsausschuss kann mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl 
seiner Mitglieder beschließen, dass er 
abweichend von Artikel 3 Nr. 5 bis zum 
Ablauf der aktuellen Wahlzeit der Ge-
meindevertretungen nach bisherigem 
Recht zusammengesetzt bleibt; § 9 Abs. 6 

 3. Der bisherige Amtsausschuss bleibt bis 
zum Zusammentritt des aufgrund von Arti-
kel 3 Nr. 5 neu zu wählenden Amtsaus-
schusses, längstens für die Dauer von 3 
Monaten nach In-Kraft-Treten dieses Ge-
setzes tätig. Die Amtsvorsteherin oder der 
Amtsvorsteher und die Stellvertretenden 
bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfol-
gerinnen oder Nachfolger im Amt. Der 
Amtsausschuss kann mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner 
Mitglieder beschließen, dass er abwei-
chend von Artikel 3 Nr. 5 bis zum Ablauf 
der aktuellen Wahlzeit der Gemeindever-
tretungen nach bisherigem Recht zusam-
mengesetzt bleibt; § 9 Abs. 4 Satz 2 Halb-
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Satz 2 Halbsatz 2 der Amtsordnung bleibt 
unberührt. Soweit der Amtsausschuss im 
Rahmen der Sätze 1 oder 3 in seiner bis-
herigen Zusammensetzung tätig bleibt, 
findet § 9 der Amtsordnung in der bis zum 
31. Dezember 2006 geltenden Fassung 
weiterhin Anwendung. 

satz 2 der Amtsordnung bleibt unberührt. 
Soweit der Amtsausschuss im Rahmen 
der Sätze 1 oder 3 in seiner bisherigen 
Zusammensetzung tätig bleibt, findet § 9 
der Amtsordnung in der bis zum 31. De-
zember 2006 geltenden Fassung weiterhin 
Anwendung. § 9 der Amtsordnung in der 
bis zum 31. Dezember 2006 geltenden 
Fassung findet für Amtsauschüsse neu 
zu bildender Ämter bis zum Tag der 
Kommunalwahl im Jahre 2008 Anwen-
dung, wenn die Gemeindevertretungen 
der amtsangehörigen Gemeinden die-
ses beschließen oder die amtsangehö-
rigen Gemeinden dieses in einem öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag vereinba-
ren. 

4. In Gemeinden und Ämtern, die infolge 
eines Verwaltungszusammenschlusses 
die Grenze von 15.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern überschreiten, kann die 
Gleichstellungsbeauftragte bis zum 
31. März 2010 abweichend von § 2 Abs. 3 
Satz 2 der Gemeindeordnung und § 22 a 
Abs. 1 Satz 2, Absatz 3 und 4 der Amt-
sordnung ehrenamtlich tätig sein. Dies gilt 
nicht, wenn eine der beteiligten Körper-
schaften bereits vor dem Zusammen-
schluss gesetzlich zur Bestellung einer 
hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftrag-
ten verpflichtet war. 

 4.  unverändert 

 Artikel 8 
Änderung des Kommunalabga-

bengesetzes 

  Das Kommunalabgabengesetz des Landes 
Schleswig-Holstein in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 27), Zuständigkeiten 
und Ressortbezeichnungen, zuletzt ersetzt 
durch Verordnung vom 12. Oktober 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 487), wird wie folgt 
geändert: 

  In § 1 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

  „(3) Gemeinden, Ämter, Kreise und Zweck-
verbände können anderen Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen 
Anstalten oder rechtsfähigen Stiftungen 
des öffentlichen Rechts durch Satzung das 
Recht übertragen, Abgabensatzungen für 
die ihnen ganz oder teilweise übertragenen 
Aufgabengebiete zu erlassen. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Übertragung auf an-
dere Körperschaften des öffentlichen 
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Rechts, rechtsfähigen Anstalten oder 
rechtsfähigen Stiftungen des öffentlichen 
Rechts außerhalb des Landes Schleswig-
Holstein; die Erhebung von Gebühren und 
Beiträgen sowie die Erstattung von Kosten 
richten sich nach diesem Gesetz.“  

 Artikel 9 
Änderung des Landeswasser-

gesetzes 

  Das Landeswassergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 6. Januar 2004 
(GVOBl. Schl.-H. S. 8, ber. S. 189), Zustän-
digkeiten und Ressortbezeichnungen, zu-
letzt ersetzt durch Verordnung vom 
12. Oktober 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 487), 
wird wie folgt geändert: 

  In § 31 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

  „(8) Wenn es aus Gründen des Allgemein-
wohls erforderlich ist, können die Gemein-
den die Aufgabe der Abwasserbeseitigung 
zusammen mit dem Satzungsrecht ortsnah 
auf andere Körperschaften des öffentli-
chen Rechts oder auf rechtsfähige Anstal-
ten des öffentlichen Rechts durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag, der der Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde be-
darf, übertragen. § 18 Abs. 1 und 3 bis 7 
sowie die §§ 19 und 21 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GkZ) finden 
insoweit Anwendung. Die Körperschaft 
oder Anstalt wird im Umfang der ihr über-
tragenen Aufgaben abwasserbeseiti-
gungspflichtig. § 18 Abs. 2 GkZ gilt mit der 
Maßgabe, dass den Gemeinden in der Ver-
einbarung ein Mitwirkungsrecht bei der 
Erfüllung der Aufgabe einzuräumen ist. Die 
Übertragung auf eine rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts darf nur befristet 
und widerruflich erfolgen. Absatz 6 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend.“ 

Artikel 8 
Inkrafttreten 

Artikel 10 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2007 in 
Kraft. 

  unverändert 

 


